
Ä2 Vorschlag für die Satzung der GRÜNEN JUGEND Schleswig-Holstein

Antragsteller*in: LaVo
Status: Modifiziert übernommen

Änderungsantrag zu S1

Von Zeile 98 bis 100 einfügen:
Die Mitgliedschaft in der GRÜNEN JUGEND Schleswig-Holstein und in einer
faschistischen,rassistischen, sexistischen, antisemitischen, antimuslimischen oder chauvinistischen
Organisation schließen einander aus.

Von Zeile 222 bis 226:
(1) Der Landesvorstand besteht aus zwei Sprecher*innen, einer politischen Geschäftsführung,
einer*einem Schatzmeister*in, einer*einem Frauen*, Inter*- und Trans*personen- und genderpolitischen
Sprecher*in (FIT*GPS), einer*einem Parteikoordinator*in und[Leerzeichen]Beisitzer*innen. Er setzt sich
zusammen aus bis zu 8 gleichberechtigten Mitgliedern. Die Amtszeit dieser Mitglieder beträgt ein Jahr 

Von Zeile 228 bis 229 einfügen:
(2) Der Vorstand muss mindestens zur Hälfte aus Frauen, Inter* und Trans* Personen (FIT*-Personen).

Von Zeile 261 bis 263:
90 / DIE GRÜNEN Schleswig-Holstein. Der*die Schatzmeister*in ist Teil der DelegationSchleswig-
HolsteinSchleswig-HolsteinSchleswig-HolsteinbeiDelegation Schleswig-Holstein bei dem
Bundesfinanzausschuss der GRÜNEN JUGEND (Bundesverband).

In Zeile 357:
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